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(54) Wellnessgerät

(57) Die Erfindung betrifft ein Wellnessgerät aus
elastischem, insbesondere zu Schwingungen anregba-
rem Material, im Wesentlichen bestehend aus einem
stab- beziehungsweise stangenförmigen Gebilde (1),
wobei an dem stab- beziehungsweise stangenförmigen
Gebilde (1) an seinen in Längsrichtung gesehenen En-
den als Gewicht ausgebildete Schutzvorrichtungen (3)
angeordnet sind, in der Mitte des Gebildes (1) ein das
Gebilde (1) umhüllendes Material angeordnet ist, wel-
ches als Griff (2) ausgebildet ist, wobei das als Griff aus-
gebildete Material eigene Spannkräfte besitzt, die aus-
reichen, um das als Griff ausgebildete Material in seiner
Position zu halten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wellnessgerät aus
elastischem Material, im Wesentlichen bestehend aus
einem stabbeziehungsweise stangenförmigen Gebilde.
[0002] Kinetische Therapiegeräte aus elastischem
Material, im Wesentlichen bestehend aus einem stab-
förmigen Gebilde, sind bekannt. Derartige Geräte sind,
wie schon die Bezeichnung ausdrückt, zur therapeuti-
schen Behandlung von Verspannungen und zur Auflok-
kerung von verspannten Muskelpartien vorgesehen.
[0003] Die bekannten Therapiegeräte werden dazu
benutzt, neuromuskuläre Schäden beziehungsweise
Beeinträchtigungen zu behandeln. Es handelt sich da-
bei um die Behandlung des gestörten Zusammenspiels
von Nerven und Muskeln. Dies können sowohl Blocka-
den als auch partielle oder totale Unterbrechungen der
normalen Erregungsübertragung an der motorischen
Endplatte sein.
[0004] Dabei müssen mit diesen bekannten Thera-
piegeräten die Bewegungsabläufe unter Anleitung ei-
nes Therapeuten zunächst erlernt werden, bevor der
Patient mit eigenen Übungen beginnen kann.
[0005] Ein als Therapiegerät bezeichnetes Gerät ist
beispielsweise aus der DE 199 56 957 bekannt. Bei den
hier beschriebenen Therapiegeräten handelt es sich um
Geräte, deren stabförmige Gebilde aus hochwertigem
Federstahl gefertigt sind. Der Querschnitt dieser be-
kannten Therapiegeräte ist kreisförmig und von gerin-
ger Querschnittsfläche. Eine Vielzahl von Gewichten
lässt sich in unterschiedlichen Abständen auf dem stab-
förmigen Gebilde mit Klemmschrauben anordnen. Um
die Schwingungsfrequenz zu verändern, können zu-
sätzliche Dämpfungselemente auf dem Gebilde ange-
ordnet werden.
[0006] Sowohl durch die Ausführung in Federstahl als
auch durch die Art der Ausführung der Gewichte und
der zusätzlichen Anordnung der Dämpfungselemente
besitzen diese bekannten Therapiegeräte ein hohes Ei-
gengewicht, welches dazu führt, dass Übungen ledig-
lich über eine zeitlich begrenzte Dauer durchführbar
sind. Die Handhabung des Gerätes über einen längeren
Zeitraum wird durch das hohe Eigengewicht erheblich
beeinträchtigt. Ob mit diesem Gerät insbesondere eine
Einflussnahme auf das neuronale Zusammenspiel der
Nerven und Muskeln gelingt, erscheint aufgrund des
Gewichtes fraglich. Eher riskiert der Übende bei dem
hohen Gewicht ein Verkrampfen der Muskulatur und an-
dere Verletzungen, weswegen sich dieses Gerät nicht
im nichttherapeutischen Gebiet eignet. Die in Schwin-
gung gesetzten Gewichte können darüber hinaus auch
eine Verletzungsgefahr darstellen. Die Herstellung der-
artiger Therapiegeräte ist aufgrund der hohen Genau-
igkeitsanforderungen, des hochwertigen Materials so-
wie der insgesamt an therapeutische Geräte gestellten
hohen Qualitätsanforderungen sehr kostenaufwendig.
[0007] Aus der DE 200 01 973 U1 ist eine aus Fiber-
glas bestehende Aerobicstange bekannt. An den Enden

der Stange sind ungeschützte Köpfe mit einem Gewicht
von ungefähr 100 - 150 Gramm mit einer entsprechen-
den Dicke angeordnet. Die Stange besitzt auch seitliche
Handgriffe, die eine Verwendung der Stange als Expan-
der erlaubt. Die Stange soll einen besseren Trainigsef-
fekt für die Muskulatur ergeben.
[0008] Bringt man diese Stange zum Schwingen, er-
geben sich derart grosse Schwingungen, dass eine
neuromuskuläre Behandlung durch diese Art der Aus-
führung nicht möglich ist. Die grossen Schwingungen
ergeben sich aus der grossen Elastizität aufgrund der
gleichzeitigen Verwendung als Expander. Diese Aero-
bicstange ermöglicht daher lediglich Übungen zur kör-
perlichen Ertüchtigung ohne Beeinflussung des neuro-
muskulären Systems. Dabei ist das Verletzungsrisiko
der endseitig vorgesehenen Gewichte enorm.
[0009] Ausgehend von den zuvor beschriebenen
Therapiegeräten ist es Aufgabe der Erfindung, ein si-
cheres Gerät zur Verfügung zu stellen, und das die Mög-
lichkeit bietet, im Wellness-, Sportund Freizeitbereich
und in der Aerobic einsetzbar zu sein. Insbesondere soll
die Benutzung von jedermann für die Durchführung von
Übungen zur Kräftigung der Muskulatur im neuromus-
kulären Bereich ohne Anleitung eines Therapeuten
möglich sein.
[0010] Die Lösung der gestellten Aufgabe ist in den
unabhängigen Patentansprüchen durch ein Wellness-
Gerät selbst sowie durch die Verwendung eines stab-
bzw. stangenförmigen Gebildes als Sportgerät, insbe-
sondere im Fitness-, Wellness-, Freizeitsport- oder Ae-
robicbereich, angegeben. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0011] Ausgehend von dem oben dargestellten Stand
der Technik schlägt die Erfindung ein Wellnessgerät aus
elastischem, insbesondere zu Schwingungen anregba-
rem Material, im Wesentlichen bestehend aus einem
stab- beziehungsweise stangenförmigen Gebilde vor,
welches sich dadurch auszeichnet, dass an dem stab-
bzw. stangenförmigen Gebilde an seinen in Längsrich-
tung gesehenen Enden als Gewicht ausgebildete
Schutzvorrichtungen angeordnet sind.
[0012] Die erfindungsgemässe Lösung erreicht zum
einem einen Schutz des pendelnden Gewichtes und
auch gegebenfalls einen Schutz vor dem spitzen Ende
der Stange. Die Schutzvorrichtung besteht zum Beispiel
aus einem elastischen und / oder plastischen Kunst-
stoffmaterial (zum Beispiel Polyurethan oder Polysty-
rol). Dies können zum Beispiel Schutzkappen sein, die
derart ausgebildet sind, dass Verletzungen beim Trans-
port und bei der Durchführung von Übungen vermieden
werden. Insbesondere sollten diese Schutzkappen ab-
gerundete Kanten aufweisen. Eine im Umfang über das
Gebilde vorstehende Schutzvorrichtung erleichtert
auch das Ergreifen eines am Boden liegenden erfin-
dungsgemässen Wellnessgerätes.
[0013] Die erfindungsgemässe Ausführung des Well-
nessgerätes gestattet es, dass ein solches Gerät von
jedermann ohne Anleitung eines Therapeuten benutzt
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werden kann. Zur Durchführung einer Übung oder eines
Trainings wird das Gerät mit einer Hand oder mit beiden
Händen erfasst und vor den Körper gehalten. Durch die
Bewegung des Körpers beziehungsweise leichte Bewe-
gungen der Hände oder Arme oder des Oberkörpers
wird das Gerät gezielt in Schwingungen versetzt. Diese
Schwingungen müssen von der Muskulatur ausbalan-
ciert werden. Durch die Schutzvorrichtung bzw. den
Schutzkappen ist der Übende optimal vor den vor sei-
nem Körper pendelnden Gewichten geschützt.
[0014] Es ist sowohl ein niederintensives als auch ein
hochintensives Kraft-Ausdauer-Training im Bereich des
Muskel-Skelettsystems möglich. Insbesondere lässt
sich eine Kräftigung der Rumpfmuskulatur erreichen.
Die Schwingungen des einmal in Schwingung versetz-
ten Gerätes werden auf die Muskulatur übertragen und
müssen ausbalanciert werden. Somit wird gleichzeitig
ein Koordinationstraining der beanspruchten Muskel-
partien erreicht.
[0015] Muskuläre Disbalancen/Verspannungen kön-
nen ausgeglichen werden. Die Summe der aus den Os-
zillationen resultierenden Belastungsreizen führt zu An-
passungsreaktionen des neuromuskulären Systems.
Somit ist auch ein rehabilitatives Training mit dem erfin-
dungsgemässen Wellnessgerät möglich. Einfache
Übungen bis hin zu koordinativ komplexen Übungen
sind mit dem Wellnessgerät durchführbar. Dabei kann
sowohl eine isometrische als auch dynamische Arbeits-
weise in dreidimensionalen Bewegungen durchgeführt
werden.
[0016] In einer Weiterbildung ist es weiterhin vorge-
sehen, dass die Schutzvorrichtungen austauschbar
sind, wobei die Schutzvorrichtungen dann unterschied-
liche Gewichte aufweisen. Durch die Veränderungen
am Gewicht der Schutzvorrichtungen lässt sich das
Schwingungsverhalten des erfindungsgemässen Well-
nessgerätes verändern. Somit kann eine Erhöhung der
Intensität der Übung beziehungsweise bei zu hoher Be-
lastung eine Verringerung der Intensität der Beanspru-
chung durch die Übungen erreicht werden.
[0017] Vorzugsweise ist es vorgesehen, dass die
Schutzvorrichtung in drei Gewichtsklassen, leicht, mit-
tel, schwer, ausgeführt wird.
[0018] Eine Weiterbildung der erfindungsgemässen
Lösung sieht vor, dass eine Vielzahl von Gewichten zu-
sätzlich zu den Schutzvorrichtungen auf das stabförmi-
ge Gebilde aufziehbar und fixierbar sind. Je nach Art
der durchzuführenden Übungen lässt sich damit wieder-
um eine Veränderung des Schwingungsverhaltens und
damit wiederum eine Veränderung der Belastungen der
Muskelpartien beziehungsweise der zu beeinflussen-
den Bewegungskoordinationen erreichen. Diese zu-
sätzlichen Gewichte wirken insbesondere auch als
Dämpfungsgewichte. Es ist weiterhin bevorzugt, wenn
die Schutzvorrichtungen und die Dämpfungsgewichte
aus elastischem, vorzugsweise gummiartigem Material
gebildet sind.
[0019] Gemäss einem weiteren Aspekt der erfin-

dungsgemässen Lösung ist es vorgesehen, dass zwi-
schen den Gewichten Dämpfungselemente angeordnet
sind. Diese Dämpfungselemente können schlauchför-
mig, beispielsweise aus gummiartigen Material, ausge-
bildet sein. Diese schlauchartig ausgebildeten Dämp-
fungselemente werden ebenfalls über das stabbezie-
hungsweise stangenförmige Gebilde gezogen.
[0020] Eine Weiterbildung der erfindungemässen Lö-
sung sieht vor, dass die Gewichte derart ausgeführt
sind, dass zum einen eine Verstellung beziehungsweise
Verschiebung auf dem stabbeziehungsweise stangen-
förmigen Gebilde möglich ist, zum anderen, dass das
die Gewichte bildende Material ausreichende Spann-
kraft besitzt, um die Dämpfungsgewichte axial zu fixie-
ren.
[0021] Diese Art der Ausbildung des erfindungsge-
mässen Wellnessgerätes gestattet eine kostengünstige
Ausführung eines solchen Wellnessgerätes.
[0022] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das elastische Material des stab- beziehungswei-
se stangenförmigen Gebildes zumindest teilweise aus
Kunststoff ausgebildet ist.
[0023] Das elastische Material des stab- bzw. stan-
genförmigen Gebildes kann vollständig oder zumindest
teilweise aus einer Glasfiberkunstoff-Verbindung erhal-
ten sein.
[0024] Weiterhin ist es möglich, dass das elastische
Material des stab- bzw. stangenförmigen Gebildes voll-
ständig oder teilweise aus einer Kohlefaser-Verbindung
hergestellt ist.
[0025] Erfindungsgemäss wurde auch gefunden,
dass es von Vorteil ist, wenn das elastische Material des
stab- bzw. stangenförmigen Gebildes als Glasfiber-Fa-
ser ausgebildet ist.
[0026] Weiterhin ist es möglich, eine Kunststoff-Fa-
ser-Verbindung als elastisches Material des stab- bzw.
stangenförmigen Gebildes zu verwenden.
[0027] Ein Vorteil des Einsatzes von Kunststoff (oder
auch von Kunststoffverbund oder Kunststofffasermate-
rialien) liegt darin, dass diese Materialien eine geringe
spezifische Dichte besitzen, und daher die Erfindung
insgesamt nicht zu schwer wird. Natürlich kann das
Schwingungsverhalten des Gebildes durch die Zusam-
mensetzung des Materials, zum Beispiel die Beimi-
schung von entsprechenden Fasermaterial, wie ange-
geben, beliebig eingestellt werden. Gleichzeitig erhöht
sich dabei auch die Bruch- und Verschleissfestigkeit des
erfindungsgemässen Wellnessgerätes. Gleiches wird
auch durch die noch angeführten Verbund- oder Sand-
wichbauweisen erreicht.
[0028] Die Art der gewählten Materialien beziehungs-
weise Materialverbindungen gestattet weiterhin eine
sehr leichte Ausführung. Es ist dadurch möglich, dass
das Gewicht des Gerätes geringer als 1,0 kg ist, bevor-
zugt je nach Grösse des Wellnessgerätes zwischen 300
g und 600 g beträgt. Auch gelingt hierduch ein kosten-
günstiges Wellnessgerät, da die Materialien günstig be-
schaffbar sind, und auch eine Serienfertigung leicht rea-
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lisierbar ist
[0029] Durch das geringe Gewicht und durch die ge-
ringe Gelenkbelastung ist ein Training aller Altersstufen
möglich.
[0030] Ein weiterer Aspekt der Verbindung eines ela-
stischen Materials ist dadurch angegeben, dass eine
Kautschuk-Silikon-Verbindung als Material für das stab-
bzw. stangenförmige Gebilde dient.
[0031] Es wurde weiter gefunden, dass es von Vorteil
ist, wenn eine Kautschuk-Silikon-Faser-Verbindung als
elastisches Material für das stab- bzw. stangenförmige
Gebilde dient.
[0032] Eine vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass
als elastisches Material Gummi oder gummiartige Ma-
terialien eingesetzt werden.
[0033] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemässen Lösung ist es vorgesehen, dass als
elastisches Material des stab- bzw. stangenförmigen
Gebildes Holz dient.
[0034] Insbesondere kann auch Federstahl oder der-
gleichen als Material für das stangenförmige Gebilde
eingesetzt werden.
[0035] Erfindungsgemäss wird auch vorgeschlagen,
dass das elastische Material aus einem Verbundmate-
rial, bestehend aus den zuvor genannten Materialien,
gebildet ist. Somit ist es möglich, Geräte mit unter-
schiedlichen Schwingungsverhalten für die unter-
schiedlichsten Übungsvariationen zur Verfügung zu
stellen. Gerade der Einsatz von verhätnissmässig "stei-
fen" Materialien erlaubt es in eleganter Weise das
Schwingungsverhalten, und gegebenfalls auch gleich-
zeitig das optische Erscheinungsbild zu variieren. Glei-
ches gilt auch für eine Sandwichbauweise.
[0036] In einer Weiterbildung der erfindungsgemäs-
sen Lösung ist es vorgesehen, dass das elastische Ma-
terial ein Schichtmaterial in Sandwich-Bauweise ist,
welches aus einem oder mehreren der im Hauptan-
spruch genannten Materialien besteht.
[0037] Der Querschnitt des Wellnessgerätes kann
kreisförmig, oval, rechteckig oder quadratisch sein. Da-
bei ist der Querschnitt des stabförmigen Gebildes derart
variierbar, dass in der Breite Abmessungen von ca. 4,0
cm bis 10,0 cm, bevorzugt 6,0 cm, in der Höhe von ca.
0,5 cm bis 2,0 cm, bevorzugt 1,0 cm oder im Durchmes-
ser von 0, 5 bis 6, 0 cm, bevorzugt 2,5 cm und in der
Länge ca. 80,0 cm bis 200,0 cm, bevorzugt 150,0 cm
aufgewiesen werden. Dabei sind die Abmessungen des
stabförmigen Gebildes derart variierbar, dass unter-
schiedliche Schwingungen für unterschiedliche
Übungsintensitäten erreichbar sind.
[0038] Durch die zuvor dargestellte Ausführung der
erfindungsgemässen Lösung ist es möglich, dass das
Gewicht des Gerätes geringer als 1,0 kg, bevorzugt ca.
300 g bis 600 g beträgt.
[0039] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist, dass in
der Mitte des stab- beziehungsweise stangenförmigen
Gebildes ein das Gebilde umhüllendes Material ange-
ordnet ist, welches vorzugsweise als Griff ausgebildet

ist.
[0040] Es ist aber auch vorgesehen, dass das stab-
beziehungsweise stangenförmige Gebilde in der Mitte
eine als Griff ausgebildete Verdickung beziehungswei-
se je nach Art der Ausführung auch eine Verdünnung
aufweist, die es ermöglicht, das Gebilde entsprechend
zu umfassen und während der Übungen zu halten.
[0041] Das stab- beziehungsweise stangenförmige
Gebilde umhüllende Material kann dabei gummiartig,
gewebeartig, vorzugsweise aus textilen Gewebe aus-
gebildet sein.
[0042] Insbesondere ist es möglich, dass das gesam-
te stabbeziehungsweise stangenförmige Gebilde ge-
mäss einer der zuvor beschriebenen Ausführungsfor-
men von einer Schutzhülle umgeben ist. Dies führt zum
einen zu einem gewissen Schutz des gesamten Well-
nessgerätes, zum anderen ist damit eine unterschiedli-
chen Ansprüchen Rechnung tragende Gestaltung des
Gerätes möglich. Weiterhin kann auch von dieser
Schutzhülle das Schwingungsverhalten des gesamten
Gerätes beeinflusst werden.
[0043] Wie aus den vorstehenden Merkmalen deut-
lich wird, ist das Wellnessgerät als Fitness-, Freizeit-
sport- oder Aerobic-Gerät einsetzbar. Es ist leicht in der
Handhabung, seine Übungen sind durch jedermann
leicht und ohne zusätzliche Anleitung zu erlernen.
[0044] Ein weiterer Aspekt ist, dass aufgrund des ge-
ringen Eigengewichtes und aufgrund der geringen Ab-
messungen dieses Wellnessgerät leicht transportierbar
ist, so dass es auch an unterschiedlichen Orten ohne
Beeinträchtigung einsetzbar ist.
[0045] Eine weitere Lösung der erfindungsgemäss
gestellten Aufgabe wird durch die Verwendung eines
stab- oder stangenförmigen Gebildes aus elastischem,
insbesondere zu Schwingungen anregbaren Material
als Sportgerät, insbesondere im Fitness-, Wellness-,
Freizeitsport- oder Aerobicbereich zur Verfügung ge-
stellt.
[0046] Insbesondere richtet sich die Verwendung dar-
auf, dass ein stabbeziehungsweise stangenförmiges
Gebilde verwendet wird, dessen Material zumindest teil-
weise aus Federstahl oder Kunststoff oder aus einer
Glasfiber-Kunststoff-Verbindung oder Kohle-Faser-Ver-
bindung oder Glasfiber-Faser-Verbindung oder Kunst-
stoff-Faser-Verbindung oder Kautschuk-Silikon-Verbin-
dung oder Kautschuk-Silikon-Faser-Verbindung oder
aus Gummi oder gummiartigem Material oder aus Holz
ausgebildet ist.
[0047] Die zuvor beschriebenen Verwendungen von
stab- bzw. stangenförmigen Gebilden richtet sich so-
wohl auf eine Ausführung, bei der das Material des stab-
bzw. stangenförmigen Gebildes aus einer der zuvor dar-
gestellten Materialkomponenten gebildet ist.
[0048] Es ist jedoch auch möglich, eine Kombination
der verschiedenen Materialarten untereinander als
Schichtwerkstoffverbindung zu erhalten.
[0049] Es ist weiterhin vorgesehen, eine Verwendung
eines stab- bzw. stangenförmigen Gebildes vorzuse-
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hen, dessen Material aus einem Verbundmaterial, aus
einem bzw. mehreren der zuvor beschriebenen Materi-
alarten bzw. Verbindungen besteht.
[0050] Ein weiterer Aspekt der erfindungsgemässen
Lösung betrifft die Verwendung eines Gebildes gemäss
den zuvor geschilderten Verwendungen, welches sich
dadurch auszeichnet, dass das Gebilde als Wellness-
Gerät nach einem oder mehreren der zuvor dargestell-
ten Lösungsmöglichkeiten ausgebildet ist.
[0051] Ein weiterer Aspekt der erfindungsgemässen
Lösung bildet die Verwendung eines Gebildes nach ei-
nem oder mehreren der zuvor dargestellten Lösungs-
möglichkeiten, welches sich dadurch auszeichnet, dass
das Gebilde vertikal oder horizontal gehalten wird, in
Schwingungen versetzt ist und aufgrund der periodi-
schen Bewegung eine für Therapiezwecke auszuwei-
sende Beanspruchung der Muskulatur erlaubt.
[0052] Gemäss einer Weiterbildung der erfindunge-
mässen Lösung ist es vorgesehen, dass zusätzlich zu
der Beanspruchung der Muskulatur zum Halten des Ge-
bildes Übungen für weitere Muskulaturbereiche des
Körpers, zum Beispiel durch gleichzeitige Lauf- und/
oder Aerobicübungen, vorgesehen sind.
[0053] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen beziehungsweise Zeichnungen
schematisch dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine einfache Ausführungsform des erfin-
dungsgemässen Wellnessgerätes,

Fig. 2 ein speziell ausgebildetes Wellnessgerät mit
zusätzlichen Gewichten und Dämpfungsele-
menten und

Fig. 3 verschiedene Ausführungen der Schutzkap-
pen beziehungsweise Gewichte als Schnitt-
darstellung.

[0054] Fig. 1 zeigt eine einfache Ausführungsform
des erfindungsgemässen Wellnessgerätes. Mit dem
Bezugszeichen 1 ist das stabbeziehungsweise stan-
genförmige Gebilde (Grundkörper) dargestellt. Dieses
stab- beziehungsweise stangenförmige Gebilde kann
aus den Materialien ausgebildet sein, wie sie im Paten-
tanspruch 1 explizit aufgeführt wurden. Der Querschnitt
des stab- beziehungsweise stangenförmigen Gebildes
kann, wie im Patentanspruch 4 beschrieben, kreisför-
mig, oval, rechteckig öder quadratisch sein. Für die
zeichnerische Darstellung hat dies jedoch keine Bedeu-
tung. In der Mitte des stabbeziehungsweise stangenför-
migen Gebildes 1 befindet sich, zur besseren Handha-
bung des Gerätes, der Griff 2. Der Griff 2 ist in der dar-
gestellten Ausführungsform als ein das Gebilde umhül-
lendes Material ausgeführt, das heisst, es ist in der Mitte
mit einer Bohrung versehen worden und dann über das
stabbeziehungsweise stangenförmige Gebilde derart
gezogen worden, bis es sich in der Mitte dieses Gebil-
des befindet. Dort wird es dann mit geeigneten Befesti-
gungsmitteln fixiert. Dies kann beispielsweise durch
Kleben geschehen. Es kann aber auch möglich sein,

dass das Material eigenen Spannkräfte besitzt, die aus-
reichen, um das als Griff ausgebildete Material dauer-
haft in seiner einmal gewählten Position zu halten. An
seinen in Längsrichtung gesehenen Enden des stabför-
migen Gebildes 1 befinden sich Schutzvorrichtungen 3.
Diese Schutzvorrichtungen 3 sind im dargestellten Bei-
spiel als Schutzkappen ausgebildet. An ihren nach aus-
sen weisenden Seiten können jeweils Abrundungen
vorgesehen sein, so dass Verletzungen beim Transport
und bei der Durchführung von Übungen vermieden wer-
den. Der einfachen Darstellung wegen ist auf eine
Zeichnung der Rundungen verzichtet worden. Die
Schutzvorrichtungen 3 sind so ausgebildet, dass sie
austauschbar sind. Besonders bevorzugt ist es dann,
wenn diese Schutzvorrichtungen 3 unterschiedliche
Gewichte aufweisen, womit unterschiedliche Belastbar-
keiten der Muskulatur beziehungsweise unterschiedli-
che Anforderungen an das Koordinationsvermögen ge-
stellt werden können.
[0055] In Fig. 2 ist ein erfindungsgemässes Wellness-
gerät dargestellt, bei dem zusätzlich zu den bereits be-
schriebenen Merkmalen Gewichte 4 auf dem stab- be-
ziehungsweise stangenförmigen Gebilde 1 angeordnet
sind. Diese Gewichte 4 sind als Zusatzgewichte zu dem
Eigengewicht der Schutzvorrichtung 3 auf dem Gebilde
1 angeordnet. Die Gewichte 4 sind dabei in ihrem Ab-
stand zueinander und in ihrem Abstand vom Zentrum
des stab- beziehungsweise stangenförmigen Gebildes
1 variierbar. Zwischen zwei Gewichten 4 ist ein Dämp-
fungselement 5 angeordnet. Dieses Dämpfungsele-
ment 5 kann beispielsweise als schlauchförmiges Ge-
bilde, ähnlich einem Schutzschlauch für einen
Stossdämpfer, ausgebildet sein. Auch hier wurde der
einfachen Darstellung wegen lediglich eine parallele
Ausführung gewählt. Dabei ist es von Vorteil, wenn die-
ses Dämpfungselement selbst elastische Eigenschaf-
ten aufweist. Wie bereits in der Beschreibung erklärt,
kann mittels dieses Dämpfungselementes eine weitere
Anpassung an ein gewünschtes Schwingungsverhalten
des gesamten Wellnessgerätes erreicht werden.
[0056] In Fig. 3 sind verschiedene Ausführungsmög-
lichkeiten der Schutzkappen 3 beziehungsweise der
Gewichte 4 als Schnittdarstellung dargestellt. Der Un-
terschied besteht lediglich darin, dass bei der Ausfüh-
rung als Gewicht 4 eine durchgehende Bohrung vorge-
sehen ist, während bei der Ausführung als Schutzkappe
die Bohrung bevorzugt nicht als Durchgangsbohrung
ausgebildet ist. Wie aus Fig. 3 ersichtlich, ist im Kern
der Schutzkappe 3 beziehungsweise des Gewichtes 4
eine Bohrung beziehungsweise Öffnung vorgesehen,
die der Form des stab- beziehungsweise stangenförmi-
gen Gebildes 1 entspricht.

Patentansprüche

1. Wellnessgerät aus elastischem, insbesondere zu
Schwingungen anregbarem Material, im Wesentli-
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chen bestehend aus einem stab- beziehungsweise
stangenförmigen Gebilde (1), wobei an dem stab-
beziehungsweise stangenförmigen Gebilde (1) an
seinen in Längsrichtung gesehenen Enden als Ge-
wicht ausgebildete Schutzvorrichtungen (3) ange-
ordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Mitte des
Gebildes (1) ein das Gebilde (1) umhüllendes Ma-
terial angeordnet ist, welches als Griff (2) ausgebil-
det ist, wobei das als Griff ausgebildete Material ei-
gene Spannkräfte besitzt, die ausreichen, um das
als Griff ausgebildete Material in seiner Position zu
halten.

2. Wellnessgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Querschnitt des Gebildes (1)
kreisförmig ist.

3. Wellnessgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Querschnitt des Gebildes (1)
oval, rechteckig oder quadratisch ist.

4. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das die Schutzvorrichtungen (3) bildende
Material ausreichende Spannkraft besitzt, um die
Schutzvorrichtungen (3) axial zu fixieren.

5. Wellnessgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzvorrichtungen (3) austauschbar sind.

6. Wellnessgerät nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die austauschbaren Schutzvorrich-
tungen (3) unterschiedliche Gewichte aufweisen.

7. Wellnessgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es
zusätzlich zu den Schutzvorrichtungen (3) eine
Vielzahl von Gewichten (4) aufweist.

8. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gewichte (4) derart ausgeführt sind,
dass zum einen eine Verstellung beziehungsweise
Verschiebung auf dem stab- beziehungsweise
stangenförmigen Gebilde (1) möglich ist, zum an-
deren das die Gewichte (4) bildende Material aus-
reichende Spannkraft besitzt, um die Gewichte (4)
axial zu fixieren.

9. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gewichte (4) aufziehbar und fixierbar
sind.

10. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-

net, dass zwischen den Gewichten (4) Dämpfungs-
elemente (5) angeordnet sind.

11. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schutzvorrichtungen (3) und/oder die
Dämpfungselemente (5) bevorzugt aus elasti-
schen, vorzugsweise gummiartigen Material gebil-
det sind.

12. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das elastische Material des stab- bezie-
hungsweise stangenförmigen Gebildes (1) und/
oder der Schutzvorrichtung (3) beziehungsweise
des Dämpfungselementes (5) zumindest teilweise
aus Kunststoff oder Kunststoffaser-Verbindung
oder als Kohlefaser-Verbindung oder als Kau-
tschuk-Silikonbeziehungsweise Kautschuk-Sili-
kon-Faserverbindung ausgebildet ist oder aus
Gummi oder gummiartigem Material oder aus Holz
oder Federstahl besteht und/oder das elastische
Material aus einem Verbundmaterial, bestehend
aus mehreren der vorgenannten Materialien gebil-
det ist oder das elastische Material ein Schichtma-
terial in Sandwich-Bauweise, bestehend aus einem
oder mehreren der vorgenannten Materialien ist.

13. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Querschnitt des Gebildes (1) in der
Breite Abmessungen von ca. 4,0 cm bis 10,00 cm,
bevorzugt 6,0 cm, in der Höhe von ca. 0,5 cm bis
2, 0 cm, bevorzugt 1,0 cm oder einen Durchmesser
von 0,5 bis 6,0 cm, bevorzugt 2,5 cm, und in der
Länge ca. 80,00 cm bis 200,00 cm, bevorzugt
150,00 cm aufweist.

14. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abmessungen des Gebildes (1) der-
art variierbar sind, dass unterschiedliche Schwin-
gungen für unterschiedliche Übungsintensitäten er-
reichbar sind.

15. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gewicht des Gerätes ≤ 1,0 kg, be-
vorzugt ca. 300 g bis 600 g beträgt.

16. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das, das Gebilde (1) umhüllende Materi-
al, gummiartig, gewebeartig, vorzugsweise aus tex-
tilem Gewebe ausgebildet ist.

17. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
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net, dass das gesamte Gebilde (1) von einer
Schutzhülle umgeben ist.

18. Wellnessgerät nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Wellnessgerät als Fitness-, Freizeit-
sport- oder Aerobicgerät einsetzbar ist.

19. Verwendung eines Wellnessgeräts nach einem der
vorhergehenden Ansprüche als Sportgerät, insbe-
sondere im Fitness-, Wellness, Freizeitsportbe-
reich.

20. Verwendung nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gebilde (1) vertikal oder hori-
zontal gehalten wird, in Schwingung versetzt ist und
aufgrund der periodischen Bewegung eine für The-
rapiezwecke auszunützende Beanspruchung der
Muskulatur erlaubt.

21. Verwendung nach Anspruch 19 oder 20, dadurch
gekennzeichnet, dass zusätzlich zur Beanspru-
chung der Muskulatur zum Halten des Gebildes (1),
Übungen für weitere Muskulaturgebiete des Kör-
pers, insbesondere Laufund/oder Aerobicübungen
vorgesehen sind.
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